Klaus Schaper, Mittelstraße 11, 31249 Hohenhameln
Tel:  05128-4111


Fax: 05128-5252


mail: klaus.schaper@klausschaper.de
Veterinäramt Ravensburg
Datum: 04.06.06

z.Hd. Herrn Dr. Johann Hartmann
Franz-Stapf-Straße 8
88212 Ravensburg
Betr.: Gnadenhof „Lebenswürde für Tiere“ in 88279 Amtzell, Argenhof
Sehr geehrter Herr Dr: Hartmann,

von Herrn Landrat Kurt Widmayer erhielt ich am 22.05.06 die Mitteilung, dass meine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen 4 Tierärzte Ihres Amtes zurückgewiesen wurde. Auf Grund von zusätzlichen Informationen konnte ich diese nun konkretisieren und habe eine solche erneut eingereicht.

Sicher werden Sie von der zuständigen Stelle dazu befragt werden.

Von Herrn Hägele (LA Ravensburg) bekam ich zwischenzeitlich auch die Mitteilung, dass

A) Einer Erlaubnis nach § 11 Abs.1 Nr.2 TierSchG bedarf nur "wer Tiere für andere in einem Tierheim oder in einer ähnlichen Einrichtung hält". Alle Hunde, die auf den Hof kommen, werden laut Angaben von Fr. Rohn im Rahmen eines Übereignungsvertrages an den Verein übereignet und gehen so in dessen Besitz über. Bei der Weitervermittlung gehen die Besitzverhältnisse ebenfalls wieder durch Übereignungsvertrag an den Folgehalter über.

Die Hunde sind hauptsächlich zur Pflege und Therapie im Gnadenhof. 

Dessen ungeachtet beantragt Frau Rohn eine Erlaubnis nach § 11 TierSchG.

B) Für eine Genehmigung für das Halten von "Exoten" ist das Regierungspräsidium Tübingen zuständig. Hierauf wurde Frau Wengerek hingwiesen. Kontakte zwischen ihr und dem Regierungspräsidium haben auch stattgefunden.

Zu A:

Die angeführten Besitzverhältnisse stimmen so nicht. Hier einige Beispiele von Hunden, die ohne Übereignungsvertrag auf dem Gnadenhof eingestellt wurden und dort für längere Zeit gelebt haben:

a) „Samson“  (Sarplaninac) von April 2004 bis Dezember 2005

b) „Anubis“    (Kaukase)      von April 2004 bis Dezember 2004

c) „Baghira“   (Centralasiat) von April 2004 bis heute

d) „Thsai“      (Ala​no)           von Jan. 2003 bis Dezember 2005

      e) „Argus“      (Do​go Ar​gen​ti​no) von April 2004 bis Januar 2006

Hier handelt es sich also eindeutig um Tiere, die „von einer tierheimähnlichen Einrichtung“ für andere gehalten wurden. Eine Therapie fand hier nicht statt. Eher das Gegenteil.

Somit greift hier der §11 TschG, in dem es heißt: 

... es ist eine Genehmigung nach §11 Tierschutzgesetz erforderlich, die vor Inbetriebnahme beantragt und nach Prüfung vom Veterinäramt erteilt werden.

Mit der Ausübung der Tätigkeit nach Absatz 1 Satz 1 TschG darf erst nach Erteilung der Erlaubnis begonnen werden.
Frau Rohn hätte demzufolge also spätestens im Januar 2003 eine solche Genehmigung beantragen müssen.

Aus meiner Sicht hat sie in der Vergangenheit das Veterinäramt schlichtweg getäuscht, indem sie anscheinend aussagte, dass keine Fremdtiere auf dem Hof untergestellte waren.

Ähnliches ja auch zu den untergebrachten Hunden in der ehemaligen Reithalle. Hier schrieben Sie mir am 22.02.06, dass Sie auf Grund der Angaben vom Gnadenhof davon ausgehen konnten, dass sich die Hunde den überwiegenden Teil des Tages nicht in ihren Zwingern befinden.

Auch hier sind Sie einer Täuschung „aufgesessen“.
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Frau Rohn schreibt zudem auf ihrer Internetseite:

Zitat aus dem Bericht des Veterinäramtes Ravensburg vom 26.09.2005:

„Unter Berücksichtigung der einrichtungsspezifischen Gegebenheiten ergaben sich aus Sicht des Veterinäramtes für die Tierhaltung auf dem Gnadenhof keine straf- oder ordnungsrechtlichen Beanstandungen hinsichtlich der Vorschriften des Tierschutzgesetzes. Aus verwaltungsrechtlicher Sicht ist lediglich das Fehlen eines aktuellen Tierbestandsbuches zu bemängeln.

Der Gnadenhof ist entgegen dem geäußerten Verdacht, dass gegen Bestimmungen des Tierschutzgesetzes verstoßen wird, als vorbildliches Projekt in einer tadellos geführten Einrichtung zu bewerten.“
Auch das ist nach meinem Dafürhalten so nicht richtig.

Sie, bzw. das Veterinäramt hatten zu einem späteren Zeitpunkt schon geäussert, dass ein Kontrollebesuch immer nur eine Momentaufnahame seien kann und die kontrollierenden Tierärzte auch nicht immer Zugang in alle Bereiche des Gnadenhofes bekommen hatten.

Und wenn nun, wie mir Herr Hägele schrieb, von Frau Rohn eine Genehmigung nach §11 TschG beantragt wird, frage ich mich doch ernsthaft, inwieweit von ihr folgende Vorbedingungen erfüllt werden:

1. Die Erlaubnis darf nur erteilt werden, wenn die für die Tätigkeit verantwortliche Person auf Grund ihrer

   Ausbildung oder ihres bisherigen beruflichen oder sonstigen Umgangs mit Tieren die für die Tätigkeit

   erforderlichen fachlichen Kenntnisse und Fähigkeiten hat.
   (Frau Rohn hat meines Wissens keinerlei Ausbildung oder beruflichen Erfahrung mit Tieren)

2. Die Erlaubnis darf nur erteilt werden, wenn die für die Tätigkeit verantwortliche Person die erforderliche

   Zuverlässigkeit hat.
   (Ist jemand, der über Jahre hinweg Behörden getäuscht oder falsch informiert hat, als zuverlässig

   anzusehen?)

3. Die Erlaubnis darf nur erteilt werden, wenn die der Tätigkeit dienenden Räume und Einrichtungen eine 

   den Anforderungen des § 2 entsprechende Ernährung, Pflege und Unterbringung der Tiere ermöglichen.
   (Ist hier z.B. die Hundehalle für eine dauerhafte Unterbringung geeignet?)

Zu B: Einer Ihrer Amtstierärztinen ist seit dem 24.03.05 bekannt, dass sich ein Berberaffe (Chimba) in der Obhut von Frau Rohn befindet. Sie hatte diese über Frau W. darauf aufmerksam gemacht, dass hierfür eine Genehmigung bei der zuständigen Bezirksregierung eingeholt werden muß. Frau W. selbst hatte, im Gegensatz zu der Aussage von Herrn Hägele keinen Kontakt mit der Bezirksregierung. 

Eine Haltungsgenehmigung wurde von Frau Rohn nicht eingeholt. Ebensowenig wurde für eine artgerechte Unterbringung für das Tier gesorgt.

Seit numehr 14 Monaten befindet sich daher dieser Affe illegal und mangelhaft gehalten in der Obhut von Frau Rohn. (Soviel zu den o.g. Begriffen „Zuverlässigkeit“ und „entsprechende Unterbringung“.)

Vom Fehlen eines Tierbestandsbuches (wie vom Vet.-Amt selbst festgestellt) will ich hier erst gar nicht reden.

§11 TschG sagt auch:

Die zuständige Behörde hat die Tätigkeit zu untersagen, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass die Einhaltung der Vorschriften des § 2 nicht sichergestellt ist, und diesem Mangel nicht innerhalb einer von der zuständigen Behörde gesetzten Frist abgeholfen worden ist. Die Ausübung der nach Satz 3 untersagten Tätigkeiten kann von der zuständigen Behörde auch durch Schließung der Betriebs- oder Geschäftsräume verhindert werden.

Ich kann hier natürlich nicht beurteilen, ob das Veterinäramt schon jemals Fristen gesetzt hat, doch eine bewusste monatelange illegale Tierhaltung (obwohl auf eine Anmeldung aufmerksam gemacht wurde) und eine ebenso bewusste jahrelange Täuschung über die tasächlichen Besitzverhältnisse der Tiere lassen eine zukünftige Einhaltung von Vorschriften zweifelhaft erscheinen.
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Und noch ein Hinweis:

§ 2 TschG sagt aus: 

Wer ein Tier hält, betreut oder zu betreuen hat, muß das Tier seiner Art und seinen Bedürfnissen entsprechend angemessen ernähren, pflegen und verhaltensgerecht unterbringen.
In der letzten Woche wurden auf dem Gnadenhof in Amtzell TV-Filmaufnahmen durchgeführt.

U.a. auch in der Hundeunterbringung der ehemaligen Reithalle. Dort wurden lediglich 8 Tiere angetroffen.

Grundsätzlich ist das ja sehr erfreulich, doch frage ich mich (Sie sich auch?), wo denn der Rest der ehemaligen ca. 60 „Hallenhunde abgeblieben ist.

Ca. 10-15 wurden zwischenzeitlich von den Besitzern wieder abgeholt, doch der Rest???

Sind die anderweitig „verhaltensgerecht untergebracht“?

Noch im Sommer 2005 befanden sich auf dem Gnadenhof ca. 100 – 120 Hunde.

Abgeholt oder vermittelt wurden zwischenzeitlich max. 25 Hunde.

Auf dem Hof befinden sich z.Zt. nach Aussage der Betreiber gegenüber Besuchern noch etwa 50 Hunde. 

Wohin sind die restlichen 40 – 50 Hunde verbracht?

Ich denke, hier ist der Gnadenhofbetreiber dem Veterinäramt gegenüber auskunftspflichtig, da in der Fürsorgepflicht für die Tiere. Wozu ist sonst ein Tierbestandsbuch sinnvoll?

Aus meiner Sicht handelt es sich bei dem Unternehmen „Gnadenhof Lebenswürde für Tiere“ weniger um eine Unterbringung zu Zwecken im Sinne des Tierschutzes, als um ein Vorhaben, durch die Publikation von angeblichen „Problemtieren“ oder „Notrettung vor dem Tod“ ein Image aufzubauen, um Spenden einzuwerben, bzw. eine Klientel für gewerbliche Seminare und Buchverkäufe zu gewinnen.

Mit Tierschutz hat das dann allerdings nur wenig zu tun. Hierüber bitte ich Sie einmal nachzudenken.

Mit freundlichen Grüßen

Klaus Schaper

Kopie an: Min. MLR Baden-Württemberg

